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KINDERGELD 
 

Kindergeld wird üblicherweise gezahlt, wenn Sie und Ihr Kind einen Aufenthaltstitel für Deutsch-

land haben und Sie in Deutschland gemeldet sind. Ihr Kind muss in Deutschland oder einem ande-

ren EU-Staat gemeldet sein. 

Kindergeld wird mindestens bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Befindet sich Ihr Kind in einer Schul- 

oder Berufsausbildung oder studiert, kann Kindergeld auch bis zum 25. Lebensjahr gezahlt wer-

den.  

Für jedes Kind werden monatlich je 255 Euro gezahlt. 

 

 

Wer kann Kindergeld beantragen? 
    

EU/ EWR-Bürger sowie Bürger Bosnien-Herzegowinas, Marokkos, Montenegros, 

der Schweiz, Serbiens, Tunesiens und der Türkei 

 Wenn Sie in Deutschland als Arbeitnehmer arbeitslosenversicherungspflichtig beschäf-

tigt sind oder beispielsweise Arbeitslosengeld beziehungsweise Krankengeld beziehen, 

unabhängig davon, ob Sie eine Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis be-

sitzen 

 

Nicht-EU-Bürger 

 Wenn Sie eine gültige Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis nach §§18b, 

18c, 18d, 18g, 19c, 28, 29 und 30 besitzen. §16b nur, wenn Sie einen Arbeitsvertrag in 

Deutschland haben. 

 
 
 
 

Notwendige Unterlagen und Angaben 
         

 

 Kindergeld-Merkblatt der Arbeitsagentur  

 Antragsformular+ Anlage  

 Kopie Ihres Passes   

 Kopie des Passes Ihres Kindes und ggf. Kopie der Geburtsurkunde für Neugeborene 

 Kopie der Aufenthaltserlaubnisse von Antragsteller und Kind (nur für Nicht-EU-Bürger)  

 Bankangaben: Name Ihrer Bank, Name des Kontoinhabers, BIC, IBAN  

 Steueridentifikationsnummer von Ihnen und Ihrem Kind/ Ihren Kindern  

 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG2-MerkblattKindergeld_ba015394.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-Antrag-Kindergeld_ba017202.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-AnlageKind_ba013117.pdf
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Antragstellung ONLINE 

 

 

Kontakt 
Den Antrag auf Kindergeld stellen Sie direkt bei der für Ihren Wohnort zuständigen Familienkasse. 

Sie können ihn online, per Post oder persönlich vor Ort stellen.  

 

Potsdam & Brandenburg an der Havel  

 Postanschrift: 
Familienkasse Berlin-Brandenburg 
14465 Potsdam 
 

 Besucheradresse: 
Familienkasse Potsdam   Öffnungszeiten: 
Schlaatzweg 1    Di 9:00-12:00; Do 9:00-12:00 & 14:00-18:00 Uhr 
14473 Potsdam    Tel.: 0800 455 55 30 (kostenfrei) 
Fax: +49 331 88 09 12 27 29  Familienkasse-Potsdam@arbeitsagentur.de  
 

Berlin 

 Postanschrift: 
Familienkasse Berlin-Brandenburg 
14465 Potsdam 
 

 Besucheradresse:  
Hier finden Sie die Berliner Familienkassen 
Tel.: 0800 455 55 30 (kostenfrei) 
Familienkasse-Potsdam@arbeitsagentur.de  

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kino
https://www.kindergeld.org/familienkassen/brandenburg/potsdam.html
mailto:Familienkasse-Potsdam@arbeitsagentur.de
https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen?volltext=berlin&in=familienkassen
mailto:Familienkasse-Potsdam@arbeitsagentur.de

